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Bekanntmachung und Ladung
Ländliche Entwicklung in Oberbayern, Dorferneuerung Scheuring III,  
Gemeinde Scheuring, Landkreis Landsberg am Lech

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
als Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte im Verfahrensgebiet werden Sie hiermit zu 
einer Öffentlichen Teilnehmerversammlung geladen. Es wird darauf hingewiesen, dass an der 
Versammlung selbstverständlich auch Personen teilnehmen können, die kein Grundeigentum 
haben; diese sind zwar nicht wahlberechtigt, können aber z.B. für die Wahl in den Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft kandidieren.
Versammlungsort: Mehrzweckraum der Lechrainhalle, Buchenweg 9, 86937 Scheuring 
Versammlungszeit: Mittwoch, 07. Oktober 2020 um 19.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstands und des Wahlverfahrens
2. Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er soll das volle Vertrauen der 
Teilnehmer besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der 
Wahl des Vorstands beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Vorstandes und deren Stellvertreter auf je vier festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann somit insgesamt acht Personen 
als Mitglieder und Stellvertreter in den Vorstand wählen.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Teilnehmer sind die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet 
gehörenden Grundstücke; Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme; gemeinschaftliche Ei-
gentümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die 
Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen werden.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben sich in der Versamm-
lung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen, bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers 
öffentlich oder amtlich beglaubigt sein muss.

Die amtliche Beglaubigung erteilt die Gemeinde gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, dass 
nach § 21 Abs. 3 Satz 2 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine 
Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahl-
versammlung anwesend sein können, sollten daher eine Person bevollmächtigen, die nicht 
selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.

Kommt die Wahl im Termin nicht zustande und verspricht ein neuer Wahltermin keinen Erfolg, 
so kann das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern nach Anhörung des Bayerischen Bau-
ernverbandes Mitglieder des Vorstandes bestellen (§ 21 Abs. 4 FlurbG).

Mit freundlichen Grüßen

Oster 
Bauoberrat
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Polizei 1 10
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Apothekennotdienst-Finder 01 37/88 82 28 33
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Information über das FFH-Monitoring in Bayern 
- Lebensraumtypen -     

Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
den Erhaltungszustand der besonders schutzwürdigen 
Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I 
bzw. II und IV der FFH-RL) von gemeinschaftlichem In-
teresse zu überwachen (Monitoring). Gemäß Art. 17 
der FFH-RL erstellen die Mitgliedstaaten alle sechs 
Jahre einen Bericht, der die wichtigsten Ergebnisse 
dieses Monitorings integriert. Die Europäische Kom-
mission bewertet auf der Grundlage dieser Berichte 
die Fortschritte bei der Verwirklichung in der FFH-RL 
genannter Ziele. 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Er-
haltungszustand der Lebensräume und Arten in 
Deutschland über ein Stichprobenverfahren zu ermit-
teln und zu dokumentieren. Das Monitoring der Le-
bensraumtypen erfolgt in Bayern an festen Stichpro-
benflächen, die jetzt turnusmäßig wieder untersucht 
werden müssen. Die Probeflächen können sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb von FFH-Gebieten liegen. 
In Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich 
mindestens eine Probefläche eines oder mehrerer 
Lebensraumtypen. Diese Probefläche soll im Auftrag 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt im Zeitraum 
September 2020 bis Oktober 2022 einmal begangen 
und bewertet werden. Die Untersuchungen haben 
keinerlei Konsequenzen für die Grundeigentümer und 
Nutzungsberechtigten und führen auch nicht zu Beein-
trächtigungen der Flurstücke. 
Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und 
Arten des Offenlands ist das Bayerische Landesamt für 
Umwelt. Für Wald-Lebensraumtypen und manche 
Arten ist die Bayerische Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft zuständig. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere Natur-
schutzbehörde beim zuständigen Landratsamt bzw. 
bei der kreisfreien Stadt zur Verfügung. 

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,

die Förderung von Pflegemaßnahmen ist wieder möglich!
Gerade in diesen Zeiten, in denen stärkeres Holz zu machen ange-
sichts des Preises nicht sinnvoll erscheint, sollten Sie freie Arbeits-
kapazitäten für eine Pflegemaßnahme nutzen. Dabei fällt womöglich 
nur Papierholz an, das gut abzusetzen ist, Sie investieren aber in die 
Zukunft Ihres Bestandes. Nach der Pflege wachsen die Bäumchen 
einfach schneller und besser, weil sie das Licht und das Wasser mit 
weniger Nachbarn teilen müssen.
Außerdem kann man wichtige Mischbaumarten, wie z. B. Eiche oder 
Kirsche erhalten und fördern. Gerade die Vielfalt an Baumarten ist 
sehr wichtig für die Zukunft Ihres Waldes im Klimawandel!
Gerne können auch externe Forstunternehmer vermittelt werden.
Der Grundfördersatz liegt bei 500 Euro pro Hektar. 
Gefördert wird das Durchpflegen von Beständen zwischen ca. 1,50 
und 15 m Höhe.
Wenn 4 Baumarten auf  der Fläche vorhanden sind erhöht er sich auf  
700 Euro. 
Wenn Sie unter 20 ha Wald besitzen wird die Summe nochmal um  
10 % erhöht. 
Das Einlegen von Pflegepfaden (Abstand zwischen 10 und 20 m) 
wird mit einem Zuschlag von 300 € und wenn Fachpersonal vorher 
ausgezeichnet hat mit einem Zuschlag von 100 € honoriert. Die 
Bagatellgrenze liegt bei 200 Euro. 

Bei Fragen stehe ich gerne vor Ort zur Verfügung.
Ihr Revierförster,
Michael Rampp (0173/8903233)
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Aus dem Gemeinderat

Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 07.07.2020

Bekanntmachung von Beschlüssen aus nicht 
öffentlicher Sitzung vom 16.06.2020
14.  Wertstoffhof Scheuring: Auftragserteilung für Tiefbau- 

und Asphaltarbeiten
 Aufgrund des Angebotes, das nach Prüfung und Wertung mit 

34.710,81 Euro einschl. 19 % MwSt. abschließt, wird der 
Strommer Tiefbau GmbH, Dießener Str. 14, 86956 Schongau, 
der Auftrag für die Tiefbau- und Asphaltarbeiten am und im 
Wertstoffhof in Scheuring erteilt. 

 Abstimmungsergebnis 9 JA : 4 NEIN 
15. Kindergarten Scheuring: Einrichtung eines Gruppenraums 

im KG der Schule - Auftragserteilung für die Planung incl. 
Brandschutznachweis, Statik, Bauleitung und Rechnungs-
prüfung

 Das Ingenieurbüro Haid, Blumenstraße 9, 86551 Aichach, 
wird gemäß dem Angebot vom 02.06.2020 beauftragt, die 
zur Einrichtung eines Kindergartengruppenraums im Keller-
geschoss der Schule erforderlichen Ingenieur- und Architek-
tenleistungen zu erbringen. Im Wesentlichen sind dies die 
Erstellung der Eingabeplanung samt Brandschutznachweis, 
Erstellen der Werkpläne, statische Berechnung und Beweh-
rungspläne für die Außentreppe, Bauleitung und Rechnungs-
prüfung. Lichtpausen und Kopien werden zusätzlich ver-
rechnet. Sollten weitere Leistungen erforderlich werden, 
erfolgt die Abrechnung dieser Leistungen gegen Nachweis 
zu den bekannten Stundensätzen. 

 Abstimmungsergebnis 12 JA : 0 NEIN 
16.  Kindergarten Scheuring: Einrichtung eines Gruppenraums 

im KG der Schule - Bekanntgabe und Genehmigung der 
Firmenliste

 Die Verwaltung wird ermächtigt, die notwendigen Arbeiten 
zur Errichtung eines Kindergarten-Gruppenraums im Keller-
geschoss der Schule freihändig an die im Sachvortrag auf-
gelisteten Firmen zu vergeben. Nach Abschluss der Maß-
nahme ist dem Gemeinderat eine detaillierte Kostenauf- 
stellung vorzulegen. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
17.  Kindergarten Scheuring: Beschaffung von Stühlen für die 

Kindergartenkinder und Möbel für den Personalraum
 Der Gemeinderat erteilt hiermit den Auftrag für die Lieferung 

von 120 Stühlen für die Kindergartenkinder. 
 Abstimmungsergebnis 9 JA : 4 NEIN 
 Der Gemeinderat erteilt hiermit den Auftrag für die Lieferung 

von 120 Stühlen für die Kindergartenkinder der Firma Rhino-
zeros GmbH zu einem Gesamtpreis von 6.720,00 Euro. Vor 
der Auftragserteilung soll von der Verwaltung geklärt werden, 
ob die Stühle chemisch behandelt wurden (DD-lack). Wenn 
ja, dann sollen die Stühle der Firma Betzold GmbH für ins-
gesamt 7.411,32 Euro erworben werden. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
 Der Gemeinderat erteilt dem Kindergarten Scheuring noch 

keine Erlaubnis für den Erwerb der verschiedenen Möbel für 
den Personalraum. Der Kindergarten soll entsprechende An-
gebote vorlegen und erklären, wo diese aufgestellt werden 
und für was sie benötigt werden. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
18. Schule Scheuring: Umstellung auf das elektronische 

Schließsystem
 Die Gemeinde Scheuring erteilt der Fa. Kleiner aus Mindel-

heim gem. dem Angebot vom 13.05.2020 den Auftrag für 
den Einbau und die Lieferung der elektronischen Schließzy-
linder für den Schulhauskomplex der Gemeinde Scheuring. 
Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 

19.  Bauhof Scheuring: Erwerb eines Akku-Bohrhammers, 
Akku-Kompakt-Bohrschraubers, Akku-Baustrahlers und 
eines Industriestaubsaugers

 Die Gemeinde Scheuring erteilt der Firma Hilti AG gemäß 
dem Angebot vom 08.06.2020 den Auftrag zur Lieferung 
eines Akku-Bohrhammers, eines Akku-Kompakt-Bohrschrau-
bers und eines Akku-Baustrahlers mit dazugehörigen Akku-
paketen. Die Gemeinde Scheuring erteilt der Firma Maschi-
nen Kimpfbeck Handels-GmbH gemäß dem Angebot vom 
09.06.2020 den Auftrag zur Lieferung des KÄRCHER-Nass-
Trockensaugers. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
20.  Bauhof Scheuring: Erwerb eines Lecksuchgeräts zusam-

men mit dem Bauhof der Gemeinde Prittriching
 Der Gemeinderat stimmt dem gemeinsamen Erwerb, zu-

sammen mit der Gemeinde Prittriching, über ein Lecksuch-
gerät zu. Bei den Geräten handelt es sich einmal um das 
Sebalog N-3 (netzwerkfähiger Geräuschpegellogger zur 
akustischen Zonenüberwachung) mit 15 Geräuschloggern 
und Funkschnittstelle für eine größere Reichweite mit An-
gebot vom 28.02.2020 der Fa. Seba Dynatronic Mess- und 
Ortungstechnik GmbH in Höhe von 7.193,00 Euro. 

 Zum zweiten das Standard-Set des Hybrid Korrelators C-3 für 
die Feinbestimmung. Die Kosten für dieses Gerät belaufen 
sich laut Angebot vom 28.02.2020 der Fa. Seba Dynatronic 
Mess- und Ortungstechnik GmbH auf 7.481,00 Euro. 

 Der Beschluss der Gemeinde Scheuring über den Erwerb 
wirkt nur zusammen mit einer entsprechenden Zustimmung 
der Gemeinde Prittriching und der Verwaltungsgemeinschaft 
Prittriching. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
21.  Bekanntgaben 
 Der Gemeinderat beschloss, die morschen Holzbohlen, die 

links neben dem Buswartehaus in der Bachstraße als Steg 
über den Mühlbach gehen, auszutauschen. Die Kosten be-
laufen sich auf insgesamt 742,56 Euro für das Material. 

 Abstimmungsergebnis 12 JA : 0 NEIN

Auszug aus der Gemeinderatssitzung  
vom 07.07.2020
4.  Bauantrag: Neubau einer gewerblichen Lagerhalle mit 

einer Hackschnitzelheizanlage, Lohwiese 5, Fl. Nr. 275/9 
Gemarkung Scheuring 

 Beschluss: 
 Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen zum Bau der 

gewerblichen Lagerhalle nach § 36 Abs. 1 BauGB. Die  
3 Befreiungen von den Abstandsflächen und Brandschutz-
wänden werden im Landratsamt geprüft. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
5. Kindergarten Scheuring: Bauantrag: Nutzungsänderung 

eines Werkraums zu einen Gruppenraum für Vorschul-
kinder und Errichtung eines Außenzugangs, Fl. Nr. 167, 
Gemarkung Scheuring, Schulstr. 2 

 Beschluss: 
 Der Entwurf des Eingabeplans zur Nutzungsänderung eines 

Werkraumes zu einem Gruppenraum für Vorschulkinder und 
Errichtung eines Außenzuganges wird genehmigt. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
6.  Anpassung des Versicherungsschutzes der gemeindlichen 

Liegenschaften 
 Beschluss: Der Gemeinderat Scheuring stimmt dem Angebot 

der Versicherungskammer Bayern vom 02.07.2020 zu und 
ergänzt bei den verschiedenen Liegenschaften die versicher-
ten Risiken im Bereich Leitungswasser und Elementar gemäß 
der beiliegenden Übersicht. Sie ist Bestandteil dieses Be-
schlusses. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 
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7.  Mittagsbetreuung Scheuring: Neufassung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren 

 Beschluss: Auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) beschließt der Gemeinderat die Neufas-
sung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Mittagsbetreuung an der Grundschule Scheu-
ring. Die Satzung tritt zum 01.09.2020 in Kraft. Sie ist Be-
standteil dieses Beschlusses. 

 Abstimmungsergebnis 11 JA : 2 NEIN 
8.  Verwendung einer Spende der Stiftung der Sparkasse 

Landsberg - Dießen für gemeinnützige Zwecke und Ein-
richtungen 

 Beschluss: Die Spende der Stiftung der Sparkasse soll für 
zwei Projekte verwendet werden. Für 200 Euro soll ein Kom-
pressor angeschafft werden. Dieser wird am Vereinsstadel so 
installiert, dass er von Radfahrern zum Reifen aufpumpen 
benutzt werden könnte. Die restlichen 1.800 Euro sollen für 
den Erwerb eines Spielgeräts für den umzubauenden Grup-
penraum (Kindergarten) in der Schule verwendet werden. 

 Abstimmungsergebnis 12 JA : 1 NEIN 
9. Friedhof Scheuring; Errichtung von Urnenstelen im Wald-

friedhof – Wahl des Standortes 
 Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass die Errichtung der 

Urnenstelen auf den aufgelassenen Grabflächen erfolgen soll. 
 Abstimmungsergebnis 2 JA : 11 NEIN 
 Beschluss: Entgegen dem Beschluss vom 17.12.2019 (TOP 8) 

beschließt der Gemeinderat, eine zweite Urnenwand und 
keine Urnenstelen errichten zu lassen. 

 Abstimmungsergebnis 3 JA : 10 NEIN 
 Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass die Urnenstelen 

in der Abteilung IV als Gesamtkonzept errichtet werden sol-
len. 

 Abstimmungsergebnis 6 JA : 7 NEIN 
 Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass die Urnenstelen 

in der Abteilung III als Gesamtkonzept errichtet werden sol-
len. 

 Abstimmungsergebnis 7 JA : 6 NEIN 
10. Schule Scheuring, Förderprogramm „DigitalPakt Schule“, 

Erweiterung der Schul-IT-Ausstattung, Vorstellung des 
Konzepts 

 Beschluss: 
 Der Gemeinderat beschließt, die den Haushaltsansatz über-

steigenden Kosten in Höhe von ca. 75.000 Euro zu bewilligen 
und die Beschaffung der IT-Ausstattung für die Schule Scheu-
ring in der vorgetragenen Höhe durchzuführen. Ein entspre-
chender Antrag ist bei der Regierung einzureichen. 

 Abstimmungsergebnis 13 JA : 0 NEIN 

FFW Scheuring

Freiwillige Feuerwehr Scheuring
Liebe Mitbürger,
vom 11. September, 20.00 Uhr bis 12. September, 
20.00 Uhr findet die Veranstaltung „Berufsfeuer-
wehrtag“ der Jugendfeuerwehr Scheuring statt. 
Während dieser Veranstaltung finden Übungsein-
sätze statt, zu denen die Fahrzeuge der Feuer-
wehr Scheuring mit Blaulicht ausrücken. Diese 

Fahrzeuge befinden sich nicht auf dem Weg zu einem Einsatz und 
es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
Die Fahrzeuge werden ohne Martinshorn ausrücken, ein Fahrzeug 
mit Blaulicht und Martinshorn befindet sich auf einer echten Ein-
satzfahrt. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis,
Ihre Jugendleitung

Aus dem Vereinsleben

FC Scheuring
Tanzsport
Die TSA Grün Weiß im FC Scheuring e.V. lädt ein 
zum Tanzkurs Standard / Latein / Discofox für 
Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger für Er-
wachsene aller Altersstufen in der Lechrainhal-
le. Beginn Freitag, 11. September 2020. Weitere 

Informationen gibt es an allen Anschlagtafeln in Scheuring.

Tanzsport-Newsletter
Interessiert an aktuellen Neuigkeiten, Terminen und Angeboten 
zum Thema Tanzen in Scheuring?
Wenn Sie regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter erhalten möch-
ten, dann schicken Sie bitte eine kurze E-Mail an Susanne.Pud-
litz@freenet.de.

Heimat- und  
Volkstrachtenverein
Terminabsage
Coronabedingt müssen wir leider unser 
Sonntagsgrillen am 06.09.20 und unseren 
Heimatabend am 17.10.20 absagen.

Wir stellen vor ...
... unseren Ehrenvorstand Benedikt 
Steber
1. Seit wann bist du beim Trachten-
verein? 
Ich bin Gründungsmitglied und somit 
seit 62 Jahren aktiv im Verein.
2. Welche Funktionen hast du im 
Verein ausgeübt? 
Bei der Gründung des Vereins war ich 
2. Vorplattler, ein Jahr später wurde ich 
dann 1. Vorplattler. Ab 1974 war ich als 
2. Vorstand im Verein aktiv. Von 1987 

bis 1997 übernahm ich das Amt des 1. Vorstands. Dazwischen 
war ich zum Beispiel auch als Revisor oder Beisitzer im Vereins-
ausschuss tätig. Außerdem habe ich bei der Trachtenkapelle 24 
Jahre lang den Bass oder - wie man jetzt sagt - die Tuba gespielt.

3. Warum bist du ehrenamtlich tätig? 
Ehrenamt ist für mich Ehrensache. Deshalb bin ich auch schon 
viele Jahrzehnte in anderen Vereinen Mitglied wie etwa beim 
Sportverein seit 64 Jahren, beim Merchinger Trachtenverein seit 
63 Jahren oder beim Krieger- und Reservistenverein seit 54 Jah-
ren.

4. Welche Veranstaltungen des Vereins sind für dich unver-
gesslich geblieben? 
Besonders beeindruckend waren natürlich immer die Jubiläums-
veranstaltungen, bei denen sich Scheuring stets besonders he-
rausgeputzt und sich den Gästen von der besten Seite gezeigt 
hat. Ich denke dabei besonders gerne an die Festgottesdienste, 
die bei strahlendem Sonnenschein im Freien stattgefunden ha-
ben. Beim 25-jährigen Jubiläum war dies am Waldrand nahe des 
jetzigen Dorfstadls und beim 50-jährigen Jubiläum konnte der 
Gottesdienst im Friedhof gefeiert werden.

5. Was ist deine Lieblingsveranstaltung im Vereinsjahr und 
warum? 
Zu meinen Lieblingsveranstaltungen gehören die Bezirksveran-
staltungen, wenn diese in Scheuring stattfinden, vor allem der 
gemütliche Hoagarta nach der Bezirksversammlung. 
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Ich bin stolz auf unser schönes Trachtenheim und freue mich, 
wenn die Trachtler aus den Nachbarortschaften zu uns kommen.
6. Was schätzt du an Scheuring? 
„Do bin i dahoam!“. Das Vereinsleben und der Zusammenhalt im 
Dorf sind etwas ganz Besonderes. Es war mir immer wichtig, 
meinen persönlichen Beitrag zur Gestaltung des Dorfes zu leisten. 
Deshalb war ich auch 23 Jahre Mitglied des Gemeinderats. Jeder 
kann schon mit kleinen Dingen viel erreichen. Unser Dorf hat viel 
zu bieten. Besonders freut mich, dass es in Scheuring mit der 
Familie Mayr wieder einen Dorfl aden gibt.
7. Dein Rezept gegen schlechte Laune? 
Da fällt mir spontan der Marsch „Du bist das Land, dem ich die 
Treue halte“ ein. Das hilft immer.
8. Dein Wunsch für die Zukunft?
Ich möchte noch so lange wie möglich an den wöchentlichen 
Plattlerproben im Trachtenheim teilnehmen können. Zum Tanzen 
ist man nie zu alt. Ein bisschen was geht immer, auch wenn der 
„Hochsprung“ beim Haushammer nicht mehr so ganz klappen 
will. Gerade in einer Zeit, wo schon die Dorfgespräche per Handy 
stattfi nden, ist es besonders wichtig, beim wöchentlichen Vereins-
abend miteinander zu reden und zu lachen.

Trachtenkapelle Scheuring
Fest-Wochenende im September abgesagt
Liebe Freunde der Blasmusik,
leider müssen wir aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation unser Jubiläums-Wochen-
ende vom 11. - 13.09.2020 absagen. 

Eine Großveranstaltung ist unter den gegebenen Umständen 
leider nicht planbar.
Gerne hätten wir mit euch unser 60-jähriges Bestehen gebührend 
gefeiert.
Wir werden die Lage deshalb weiterhin beobachten und ggfs. im 
Rahmen der Möglichkeiten und immer im Hinblick auf die ge-
botenen Hygieneregeln versuchen, evtl. eine kleine, spontane 
Ersatzveranstaltung (z.B. ein kleines Standkonzert, ein Umzug 
durchs Dorf o.Ä.) zu organisieren. Sofern dies möglich ist, werden 
wir über die sozialen Medien und die Anschlagtafeln im Ort da-
rüber informieren.
Wir können es kaum erwarten, wieder für euch zu spielen!
Bleibt gesund,
eure Trachtenkapelle Scheuring

Jagdgenossenschaft
Sehr geehrte Jagdgenossen,
das Schniadhanafest muss wegen Corona heuer 
leider ausfallen.
Wir hoffen auf 2021 und wünschen Ihnen alles 
Gute. Bleiben Sie gesund.
Die Vorstandschaft der Jagdgenossenschaft

Was sonst noch interessiert

Anschlagtafeln der Gemeinde
Die gemeindlichen Anschlagtafeln sollen ausschließlich den In-
formationen der Vereine, Gruppen und sonstiger Organisationen 
dienen.
Damit für diese Aushänge genügend Platz vorhanden ist, bitte 
keine privaten Kauf- oder Verkaufsanzeigen anbringen. Ebenfalls 
bitte keine gewerblichen Anzeigen oder Mietgesuche anschlagen.

Fundsachen können direkt bei der Gemeinde abgegeben werden. 
Dazu erfolgt dann ein Anschlag durch die Gemeinde. Wenn Sie 
etwas verloren haben, können Sie sich ebenfalls direkt an die 
Gemeinde wenden.
Bitte Infoschreiben in maximal DIN-A4 anbringen.

Wertstoffhof
Es gibt ab sofort keine Möglichkeit mehr, im Wertstoffhof Asche 
zu entsorgen. Diese muss zukünftig über den Hausmüll entsorgt 
werden. Wir bitten dies zu berücksichtigen.

Brennholz aus dem Gemeindewald
Das Brennholz aus dem Gemeindewald kann noch bis 30.09.2020 
über die Gemeinde erworben werden. 
Interessierte können sich gerne bei Bürgermeister Maisterl 
(buergermeister.scheuring@vgprittriching.de; 08206/9610-27 
oder 08915/251) melden. Anschließend erfolgt eine Vermark-
tung über die Waldbesitzervereinigung.
Der Verkaufspreis beträgt für Fichte 25 Euro pro Ster und für 
Laubholz (Esche) 42 Euro pro Ster.
Das Brennholz lagert in zwei bis vier Meter langen Stücken auf 
dem Grundstück der Gemeinde neben der Kreisstraße Richtung 
Prittriching.

Auf ruhige Nachbarschaft
Hundegebell, Üben auf einem Instrument, überlaute Fernseher 
oder private Feiern auf der Terrasse oder dem Balkon im Sommer 
- es gibt viele Geräuschquellen, um seine Nachbarn akustisch zu 
stören.
Zunächst empfi ehlt es sich, mit dem Störer ruhig zu reden. Ge-
nerell ist bei uns nach 22.00 Uhr Schluss mit lauten Festen und 
Veranstaltungen.
Auch tagsüber ist Rücksichtnahme geboten: So sollten Geräusch-
quellen maximal auf Zimmerlautstärke laufen. Generell sollte in 
der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr eine Mittagsruhe eingehalten 
werden. In dieser Zeit halten viele unserer kleinsten oder auch 
älteren Bürgerinnen und Bürgern gerne einen erholsamen Mit-
tagsschlaf.
• Kündigen Sie eine Feier bei den Nachbarn an und bitten Sie 

um Verständnis.
• Lässt der lärmende Nachbar überhaupt nicht mit sich reden, 

können Sie im akuten Notfall die Polizei rufen.
Laubsauger und andere Lärmmaschinen
Für die Ruhe im Freien sorgt eine Vorschrift: Nach der Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) dürfen die meis-
ten technischen Helfer von Montag bis Samstag nur in der Zeit 
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr laufen. Vom Bohrgerät über den Ra-
senmäher und die Heckenschere bis hin zum Schredder fallen 
insgesamt 63 Geräte unter diese Verordnung. Noch mehr Ruhe-
zeiten haben höllisch laute Gartenhelfer: Freischneider, Grastrim-
mer und Graskantenschneider, Laubbläser und Laubsammler 
dürfen nur an Werktagen zwischen 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr arbeiten.
• Bevorzugen Sie beim Kauf leise Maschinen. Bei vielen Geräten 

stehen die Geräuschemissionen in der Bedienungsanleitung.

Im Verein ist Sport 
am schönsten … 

Mach mit!



Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut
IBAN: DE10�1006�1006�0500�5005�00

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

BRÜCKE  BRÜCKE  WERBUNG – DIE                           ZUM ERFOLG!

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung JKP Familie Pfaffl inger (Büro im Haus an der Therme) 
möglich. Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!Appartement/Kursuite zu vermieten!

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing


